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Vorwort 

Seit langem befindet sich die Gesetzliche Krankenversicherung in einer 
strukturellen und vor allem finanziellen Krise. Zahlreiche Reformversuche 
haben letztlich keine Abhilfe geschaffen.  Der 1994 eingeführte sog. „Risiko-
strukturausgleich" zwischen Krankenkassen führt  zu mittlerweile ca. 24 Mil-
liarden DM Finanztransfers  per annum. Eine weitere massive Ausweitung 
dieses umstrittenen Umverteilungsinstruments wird angestrebt. Kranken-
kassen müssen teilweise über die Hälfte ihrer Beitragseinnahmen in den 
Risikostrukturausgleich abführen. Seit Jahren sehen sich die Finanztransfers 
insbesondere wegen fortlaufender  Datenfehler massiver Kritik ausgesetzt. 
Zahlreiche Klagen betroffener  Krankenkassen sind vor den zuständigen Ge-
richten der Sozialgerichtsbarkeit anhängig. Zudem hat sich das Bundesver-
fassungsgericht mit Normenkontrollverfahren  zu beschäftigen, die vom 
Freistaat Bayern sowie von den Ländern Baden-Württemberg und Hessen 
anhängig gemacht wurden. Zentrale Vorgaben des gerade in Kraft  getrete-
nen Maßstäbegesetzes vom 9. September 2001 für den vergleichbaren Fi-
nanzausgleich der Länder sind im Finanzausgleich der Krankenkassen nicht 
annähernd eingehalten. 

Im Zentrum dieser Studie stehen die vielfältigen verfassungs- und euro-
parechtlichen Probleme des Risikostrukturausgleichs. Deren Erörterung soll 
Grenzen der Umverteilung aufzeigen und zugleich einen Beitrag zu einer 
Reform des Rechts der Gesetzlichen Krankenversicherung leisten, durch die 
Wettbewerb und Eigenverantwortung zu zentralen Prinzipien dieser Sozial-
versicherung werden. Einer fortschreitenden  Ausweitung von Umverteilun-
gen wie dem Risikostrukturausgleich wird entgegengetreten - um einer 
wirtschaftlichen und nur dadurch finanziell tragfähigen Sozialversicherung 
willen. 

Wir danken der Betriebskrankenkasse der BMW AG für vielfältige Anre-
gungen und Materialien. Unser Dank gilt insbesondere Herrn Vorstand 
Manfred Schulz, Herrn Vorsitzenden des Verwaltungsrates Günther Furcht-
bar, Herrn Vorstand a.D. Dietmar Wirtz und dem Leiter der Abteilung 
Finanzen und Informationsverarbeitung,  Herrn Jürgen Herold. 

Herzlich zu danken haben wir schließlich Herrn Prof.  Dr. h.c. Norbert 
Simon für die zügige Veröffentlichung  der Schrift. 

Berlin, im September 2001 Helge  Sodan/Olaf  Gast 
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I. Einleitung 

Der sogenannte Risikostrukturausgleich (RSA) in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) ist schon kurze Zeit nach seiner im Jahre 1994 er-
folgten Einführung vielfach kritisiert worden. Die rechtliche Kritik ver-
stärkte sich1, als nach den ersten Erfahrungen mit dem RSA dessen Folgen 
für das finanziell gefährdete System der GKV, vor allem aber für einige 
besonders schwer mit Ausgleichzahlungen belastete Krankenkassen, immer 
deutlicher wurden. Der RSA ist eine „Bedrohung des gegliederten Systems 
der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt"2. Angesichts einer fort-
laufenden Ausweitung des RSA mit einem Transfervolumen von inzwi-
schen über 24 Milliarden D M p.a. soll diese Arbeit am Beispiel der beson-
ders schwer betroffenen  Betriebskrankenkasse der BMW AG (BKK BMW) 
die Rechtslage des derzeitigen RSA im Hinblick auf das einschlägige „ein-
fache" Gesetzesrecht, das Grundgesetz und Europäisches Gemeinschafts-
recht untersuchen. Die verfassungsrechtliche  Prüfung des RSA wird hierbei 
den Schwerpunkt bilden. 

Das Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)3 hat den kassenartübergreifenden, 
bundesweiten RSA nach § 266 SGB V n.F. mit Wirkung vom 01.01.1994 
(bzw. vom 01.01.1995 für die Krankenversicherung der Rentner) einge-
führt. 4 Grundlegend ist die Datenerhebung (§ 267 SGB V)5 . Näheres zum 
RSA-Verfahren  regelt eine Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV).6 

1 Vgl. insb. U. Ramsauer,  Der Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung - verfassungswidrig?,  NJW 1998, S. 481 ff.;  H. Sodan/O.  Gast, 
Der Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung, NZS 1999, 
S. 265 ff.;  auch R. Pitschas,  Der Konflikt zwischen Solidarität und wettbewerb-
licher Subsidiarität im Gesundheitswesen - Gegliederte Krankenversicherung oder 
Einheitskasse?, NZS 1996, S. 266 (269). 

2 U. Ramsauer,  NJW 1998, S. 481. 
3 Vom 21.12.1992, BGBl. I S. 2266. 
4 Vgl. KassKomm-Peters,  § 266 SGB V Rn. 1 ff. 
5 Dazu näher KassKomm-Peters,  § 267 SGB V Rn. 2 ff.;  W.  Schneider,  Der Ri-

sikostrukturausgleich in der GKV, 1994, S. 118 ff.,  123 ff. 
6 RSAV v. 03.01.1994 (BGBl. I S. 55); zuletzt geändert durch die Dritte Verord-

nung zur Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung v. 22.12.2000 (BGBl. I 
S. 2037). Das SGB V wird in der Fassung nach den Änderungen durch das Gesetz 
v. 19.06.2001, BGBl. I 1046, und durch das 2. Gesetz zur Änderung des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes und anderer Gesetze v. 13.06.2001, BGBl. I 1027, zugrun-
degelegt. Näheres zum RSA-Verfahren:  D. Cassel/J.  Wasem/Institut  für Gesund-
heits- und Sozialforschung, Berlin (IGES), Zur Wirkung des Risikostrukturaus-
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Der RSA beruht auf den sog. Lahnsteiner Beschlüssen, welche die GKV 
reformieren  sollten.7 Als Korrelat des grundsätzlichen Rechts der freien 
Kassenwahl (§ 173 SGB V) sollte der RSA hinsichtlich ausgewählter Risi-
kostrukturen eine wettbewerbliche Chancengleichheit der Kassen sichern. 
Die Gesetzesbegründung zu § 266 Abs. 1 SGB V n.F.8 merkt hierzu an: 
„Mi t dem Ausgleich der finanziellen Auswirkungen der unterschiedlichen 
Risikostrukturen der Krankenkassen sollen eine gerechtere Beitragsbela-
stung der Versicherten erreicht und Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Krankenkassen abgebaut werden." Als Hauptziel  des RSA ist gleichwohl 
die Kostendämpfung  durch Einführung von Wettbewerb zu nennen.9 Dem-
nach muß sich der RSA maßgeblich an den Grundsätzen der Wirtschaftlich-
keit und der Beitragssatzstabilität10 (§ 70 Abs. 1, § 71 Abs. 1, § 141 Abs. 2 
Satz 3 SGB V) messen lassen. Das Gesetz zur Rechtsangleichung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung vom 22.12.199911 regelt die stufenweise 
Einführung eines gesamtdeutschen RSA bis zum Jahr 2007. Mi t dem neu in 
das SGB V eingefügten § 313 a erfaßt der RSA ab dem Jahre 2001 die ge-
samte Solidargemeinschaft  der GKV in Deutschland. Danach werden die 
Verhältniswerte, die standardisierten Leistungsausgaben sowie der Beitrags-
bedarf  in den alten und neuen Bundesländern getrennt ermittelt. Nach 
§ 313 a Abs. 1 Nr. 2 SGB V wird auf einen gesamtdeutschen Ausgleichsbe-
darfssatz, Beitragsbedarfssummen und die Summe der beitragspflichtigen 

gleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung, Eine Untersuchung im Auftrag des 
Bundesministeriums für Gesundheit, Endbericht v. 15.02.2001, S. 12 ff.,  62 ff.  Nach 
diesem Gutachten soll der RSA massiv ausgeweitet werden, was Niederschlag in 
der Novellierung des RSA zum 1.1.2002 fand. Insb. wird in diesem Gutachten ein 
GKV-Hochrisiko-Pool sowie ein weitgehender Ausgleich der Morbiditätsfaktoren 
und der regionalen Unterschiede diskutiert, vgl. S. 49 ff.,  69 ff.,  96 ff.,  133 ff., 
147 ff.  Die Idee einer solidarischen Rückversicherung diskutiert ein weiteres aktuel-
les Gutachten: K.  W.  Lauterbach/E.  Wille,  Modell eines fairen Wettbewerbs durch 
den Risikostrukturausgleich, Sofortprogramm  „Wechslerkomponente und solidari-
sche Rückversicherung" unter Berücksichtigung der Morbidität, Gutachten im Auf-
trag des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK), des Arbeiter-Er-
satzkassen-Verbandes e.V. (AEV), des AOK-Bundesverbandes (AOK-BV) und des 
IKK-Bundesverbandes (IKK-BV), Abschlußbericht, Februar 2001, S. 90 ff.,  116 ff. 

7 Vgl. W.  Schneider  (Fn. 5), S. 25 ff.;  ders.,  Die Organisationsreform.  Ein histo-
rischer Durchbruch, DOK 1993, S. 49 (50); vgl. auch Th.  Giehler/W.  König,  Der 
Risikostrukturausgleich nach dem GSG, BKK 1993, S. 82 (82 f.). 

8 BT-Drucks. 12/3608, S. 117. 
9 Vgl. BT-Drucks. 12/3608, S. 117; /. Müller/W.  Schneider,  Entwicklung der 

Mitgliederzahlen, Beitragssätze, Versichertenstrukturen und RSA-Transfers  in Zeiten 
des Kassenwettbewerbs, Arbeit und Sozialpolitik 1998, S. 10 (20 f.). 

1 0 Dazu ausführlich, jedoch kritisch H. Sodan/O.  Gast,  Die Relativität des Grund-
satzes der Beitragssatzstabilität nach SGB V, Verfassungs- und Europarecht, NZS 
1998, S. 497 ff. 

11 BGBl. I S. 2657. 
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Einnahmen abgestellt. Im Ergebnis wird damit nach Ende der Deckelungen 
des Jahres 1999 und mit fortschreitender  Angleichung durch den Gewich-
tungsfaktor nach § 313a Abs. 1 Nr. 7 SGB Vein weitgehender gesamtdeut-
scher Finanzausgleich durchgeführt.  Grundsätzlich  verändert der gesamt-
deutsche RSA jedoch am RSA-Verfahren  der §§ 266 und 267 SGB V sowie 
der RSAV nichts. 

Der RSA orientiert sich einerseits am Einnahmenpotential der Kranken-
kassen. Die sog. Finanzkraft  (§ 266 Abs. 3 Satz 1 SGB V, § 12 RSAV) ist 
die Summe der fiktiven Beitragseinnahmen einer Kasse, wenn diese nach 
dem durchschnittlich in der gesamten GKV notwendigen Beitragssatz erho-
ben würden. Dieser wird als sog. Ausgleichsbedarfssatz (§ 266 Abs. 3 Satz 
2 SGB V, § 313 a Abs. 1 Nr. 2 SGB V, § 11 RSAV) als Verhältnis der 
Summe der standardisierten Leistungsausgaben zur gesamten Grundlohn-
summe der GKV ermittelt. Das Bundesversicherungsamt (BVA) führt  den 
RSA durch (§ 266 Abs. 5 SGB V). Das einnahmenseitige Element des RSA 
stellt alle Krankenkassen bezüglich der Grundlohnsumme je Mitglied 
gleich, soweit dies zur Deckung der ausgleichsberücksichtigten Leistungs-
ausgaben dieser Kasse erforderlich  ist.12 Der Finanzkraft  einer Kranken-
kasse wird ausgabenseitig der sogen. Beitragsbedarf  (§ 266 Abs. 2 Satz 2 
SGB V, § 313 a Abs. 1 Nr. 1 und 3 SGB V, § 10 RSAV) gegenübergestellt. 
Ausgleichsanspruch bzw. Ausgleichsverpflichtung einer Kasse ermitteln 
sich durch Vergleich von Finanzkraft  und Beitragsbedarf  (§ 266 Abs. 2 Satz 
1, Abs. 3 Satz 4 SGB V). Daran ändern auch die Modifikationen etwa 
durch § 313 a SGB V nichts. 

Für jeden Versicherten einer Kasse sind dabei bundeseinheitlich durch-
schnittliche standardisierte Leistungsausgaben (§ 266 Abs. 2 SGB V, 
§ 313 a Abs. 1 Nr. 1 SGB V, § 6 RSAV) vorgegeben. Diese gründen auf 
Verhältniswerten, welche vom BVA ermittelt werden (§ 266 Abs. 2 Satz 3, 
Abs. 5 Nr. 1 SGB V, § 313 a Abs. 1 Nr. 1 und 3 SGB V, § 5 RSAV). 
Grundlage sind die Datenerhebungen gemäß § 267 Abs. 3 SGB V . 1 3 Das 
BVA ist für die Festsetzung dieses „Risikoprofils" zuständig. Dieses enthält 
die nach den (herausgegriffenen)  Risikofaktoren Alter, Geschlecht und Zahl 
der Familienmitversicherten differenzierten  bundes-durchschnittlichen (stan-
dardisierten) Leistungsausgaben. Die dazu notwendige Datenerhebung fand 
jedoch auf viel zu niedriger, systematisch fehlerhafter  Datengrundlage statt, 
wie nicht nur gutachtlich14 belegt ist15 . Der Sozialgesetzgeber hatte zwar 

12 Siehe zu den zwei Elementen des RSA Th.  Giehle  r/W.  König,  BKK 1993, 
S. 82 (83 ff.). 

13 Siehe dazu KassKomm-Pefórj, § 267 SGB V Rn. 5. 
1 4 Siehe M. Kricke/L  Männer,  Repräsentativität der Stichprobenerhebung im Ri-

sikostrukturausgleich, Gutachten, Versicherungswissenschaftliches  Seminar der Uni-
versität Göttingen, Februar 1998, insb. S. 50 ff. 


